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Die Haushaltsplanung Deutschland 2018 
stellt die Fiskalprojektion der Haushalte 
von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozi-
alversicherungen auf Grundlage aktueller 
Entwicklungen und Planungen dar. Eine 
Grundlage für die Fiskalprojektion ist der 
von der Bundesregierung am 28. Juni 2017 
gebilligte Haushaltsentwurf für das Jahr 
2018. Mit Beginn der 19. Wahlperiode des 
Deutschen Bundestages im Oktober 2017 
wird das Verfahren zur Aufstellung des 
Bundeshaushalts erneut von Anfang an 
aufgenommen, die sich bildende Bundesre-
gierung wird daher einen neuen Haushalts-
entwurfs für den Bundeshaushalt 2018 ein-
bringen. Die hier vorliegende Haushaltpla-
nung Deutschlands ist daher vorläufig und 
unterstellt entsprechend der Vorgaben der 
europäischen Verordnung ein Haushaltssze-
nario unveränderter Politik. Im Anschluss 
wird eine überarbeitete Haushaltsplanung 
Deutschland 2018 vorgelegt.

Deutschland erfüllt die Anforderungen 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Die 
Schuldenstandsquote liegt weiterhin über 
60 % des Bruttoinlandsprodukts, sie wird 
jedoch kontinuierlich zurückgeführt. Da-
mit werden die europäischen Vorgaben im 
Sinne einer tragfähigen Finanzpolitik, die 
auch den Anforderungen des demografi-
schen Wandels Rechnung trägt, vollumfäng-
lich eingehalten.

Projektion der Staatsfinanzen

Staatshaushalt von Bund, Ländern, Ge-
meinden und Sozialversicherungen wei-
terhin stabil im Überschuss: Der Staats-
haushalt wird 2017 einen Finanzierungs-
überschuss von ¾ % des Bruttoinlands-
produkts erzielen. Die positiven Effekte 
der wirtschaftlichen Entwicklung und die 
Minderausgaben aufgrund des Niedrigzins-
umfelds begünstigen die anhaltend positive 
Lage der Staatsfinanzen. Im kommenden 
Jahr ist auf Basis der berücksichtigten ge-
planten Mehrausgaben mit einer leichten 
Verringerung des Finanzierungssaldos zu 
rechnen: Der Entwurf für den Bundeshaus-
halt 2018 sieht einerseits die Verwendung 
von Rücklagen vor und andererseits einen 
offenen Handlungsbedarf um den Haus-
haltsausgleich ohne Kreditaufnahme zu 
erreichen. Zudem finanziert sich die Ren-
tenversicherung als Teil der Sozialversiche-
rungen zum Teil aus Rücklagen der vergan-
genen Jahre. 

Entwicklung der öffentlichen Finanzen in  
Deutschland 2017–2018

Erläuterungen zur „Übersicht über die Haushaltsplanung“ gemäß Verordnung (EU)  
Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013
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Mittelfristiges Haushaltsziel eingehal-
ten: Der um Konjunktur- und Einmalef-
fekte bereinigte Finanzierungssaldo wahrt 
2017 und 2018 einen Sicherheitsabstand 
zur Einhaltung der europäischen Vorga-
ben. Das mittelfristige Haushaltsziel eines 
strukturellen Defizits von maximal 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts wird eingehalten. 
Deutschland erfüllt damit weiterhin die 
Ziele des Stabilitäts- und Wachstumspakts: 
Der Staatshaushalt soll einen nahezu aus-
geglichenen Finanzierungssaldo oder einen 
Überschuss erreichen. 

2016 2017 2018

– in % des BIP–

Finanzierungssaldo 0,8 ¾ ½ 

Struktureller Finanzierungssaldo 0,8 ¾ ¼ 

Maastricht-Schuldenstand 68,1 65 ¼               63 ¼  

Die Angaben für die Projektionsjahre sind auf viertel Prozentpunkte des BIP gerundet.

Tabelle 1:  Finanzierungssalden und Schuldenstand des Staats

Anhaltender Rückgang der Schulden-
standsquote: Dank des Finanzierungsüber-
schusses des Staatshaushalts und der robus-
ten wirtschaftlichen Entwicklung wird die 
Maastricht-Schuldenstandsquote im lau-
fenden Jahr auf 65 ¼ % des Bruttoinlands-
produkts sinken. Die weiterhin solide Po-
sition der öffentlichen Haushalte und der 
geplante Portfolioabbau bei den Abwick-
lungsanstalten wirken sich positiv auf die 
Rückführung der Schuldenstandsquote aus.  
Die 60 %-Obergrenze kann im Jahr 2020 
unterschritten werden. Damit würde die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen ab-
gesichert und die fiskalische Lage Deutsch-
lands wäre widerstandsfähiger gegenüber 
Risiken und Schocks sowie den Folgen des 
demografischen Wandels für die öffentli-
chen Haushalte.
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Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung Deutsch-
land 2018 werden wesentliche Maßnahmen 
dargestellt, die die Umsetzung der länder-
spezifischen Empfehlungen des Rates vom 
11. Juli 2017 adressieren. Die Maßnahmen 
sind im Jahr 2017 und in den Folgejahren 
wirksam, sie waren im Nationalen Reform-
programm 2017 noch nicht enthalten bzw. 
wurden aktualisiert. Die Bundesregierung 
wird im Laufe des kommenden Europäi-
schen Semesters weiter über die Umsetzung 
der länderspezifischen Empfehlungen be-
richten.

Grundlagen der Haushaltsplanung 
Deutschland 2018

Folgende Informationen werden berück-
sichtigt:

• Gesetz über die Feststellung des 
Bundeshaushaltsplans für das Haus-
haltsjahr 2017 vom 20. Dezember 2016

• Regierungsentwurf für den 
Bundeshaushalt 2018 und den 
Finanzplan bis 2021 vom 28. Juni 2017

• Sommerprojektion des 
Bundesministeriums der Finanzen 
zum Öffentlichen Gesamthaushalt von 
Bund, Ländern und Gemeinden bis 
2021 vom 13. Juli 2017, veröffentlicht 
im Monatsbericht August des 
Bundesministeriums der Finanzen

• Ergebnisse des Staatshaushalts 
in den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen zum ersten Halbjahr 
2017 vom 25. August 2017

• Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2017 
vom 28. September 2017

• Herbstprojektion der Bundesregierung 
zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
vom 11. Oktober 2017.

Tabelle 2:  Technische Annahmen

2016 2017 2018

Kurzfristige Zinsen (Jahresdurchschnitt, in %) 0,01 0,00 0,00

US-Dollar/Euro-Wechselkurs (Jahresdurchschnitt) 1,11 1,13 1,19

Wachstum deutscher Absatzmärkte (% ggü. Vorjahr)1) 3,2 5    3 ¾

Öl-Preis (Brent, USD/Barrel) 43,6 53 56

1) Werte auf viertel Prozent gerundet.
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ESVG-
Code

2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Index
2010=100 Veränderung ggü. Vorjahr in % 

1. BIP preisbereinigt, Kettenindex B1*g 110,67 1,9 2,0 1,9 1,7 1,3 1,3

2. Produktionspotential (Mrd. Euro) 3.139,5 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5

Beiträge:

-Arbeit 0,7 0,7 0,5

-Kapital 0,4 0,4 0,4

-Totale Faktorproduktivität 0,6 0,6 0,6

3. Nominales BIP (Mrd. Euro) B1*g 3.144,1 3,3 3,5 3,6

Verwendung des BIP preisbereinigt,  
Kettenindex P.3

4. Private Konsumausgaben1) P.3 108,31 2,1 1,8 1,6

5. Staatliche Konsumausgaben P.3 111,94 3,7 1,6 1,7

6. Bruttoanlageinvestitionen P.51 114,13 3,1 3,5 3,6

7. Vorratsveränderungen  
(BIP-Wachstumsbeitrag) 

P.52 + 
P.53 - -0,2 0,0 0,0

8. Exporte P.6 127,98 2,6 3,5 4,0

9. Importe P.7 125,18 3,9 4,4 4,7

Beitrag zur Zuwachsrate des BIP in %

10. Inlandsnachfrage  
(ohne Vorräte)  - 2,3 2,0 1,9

11. Vorratsveränderungen P.52 + 
P.53 - -0,2 0,0 0,0

12. Außenbeitrag B.11 - -0,3 0,0 0,0

2016: Statistisches Bundesamt: Stand: August 2017
2017 bis 2018: Ergebnisse der Kurzfristprojektion im Rahmen der Herbstprognose vom 11. Oktober 2017.
Potentialschätzung im Rahmen der Herbstprognose vom 11. Oktober 2017.

1) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Tabelle 3a: Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
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Tabelle 3b:  Preisentwicklung - Deflatoren

2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Index 
(2010=100) Veränderung ggü. Vorjahr in %

1. BIP 110,11 1,3 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8

2. Private Konsumausgaben1) 106,89 0,6 1,7 1,5

3. HVPI - - - -

4. Staatliche Konsumausgaben 111,44 1,1 2,8 1,9

5. Bruttoinvestitionen 112,04 1,4 2,0 1,8

6. Exporte 103,94 -1,0 1,6 0,3

7. Importe 100,22 -2,5 2,7 0,2

2016: Statistisches Bundesamt: Stand: August 2017
2017 bis 2018: Ergebnisse der Kurzfristprojektion im Rahmen der Herbstprognose vom 11. Oktober 2017.

1) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Tabelle 3c:  Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt

2016: Statistisches Bundesamt: Stand: August 2017
2017 bis 2018: Ergebnisse der Kurzfristprojektion im Rahmen der Herbstprognose vom 11. Oktober 2017.

1) Erwerbstätige, Inlandskonzept nach Definition der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2) VGR-Definition.
3) Erwerbslose (ILO) / Erwerbspersonen.
4) BIP (preisbereinigt) / Erwerbstätige (Inland); (2010=100).
5) BIP (preisbereinigt) / Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen; (2010=100).

ESVG-
Code

2016 2016 2017 2018

Stand Veränderung ggü. Vorjahr in %

1.  Erwerbstätige - Inland - Mio. Personen1)  43,64 1,3 1,5 1,1

2.  Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen2) (Mrd. Stunden)  59,29 0,6 1,5 1,2

3.  Erwerbslosenquote (in %)3)  - 3,9 3,5 3,2

4.  Arbeitsproduktivität - Personen4)  104,0 0,6 0,4 0,8

5.  Arbeitsproduktivität - Arbeitsstunden5)  106,4 1,3 0,5 0,8

6.  Arbeitnehmerentgelte (Mrd. €; Inland) D.1 1.598,2 3,8 4,3 3,9

7.  Entgelt je Arbeitnehmer (Tsd. €; Inland)  40,7 2,2 2,5 2,7
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Tabelle 3d:  Salden der Sektoren

ESVG-
Code

2016 2017 2018

– in % des BIP –

1. Finanzierungssaldo gegenüber der übrigen Welt B.9 8,5 7,5 7,4

davon:  

- Waren und Dienstleistungsbilanz  8,0 7,4 7,2

- Bilanz von Primäreinkommen und Transfers 0,5 0,2 0,2

2. Finanzierungssaldo der privaten Haushalte B.9 5,1 4,9 4,7

3. Finanzierungssaldo des Staats1) B.9 0,8 ¾ ½

4. Statistische Diskrepanz  - -

2016: Statistisches Bundesamt: Stand: August 2017
2017 bis 2018: Ergebnisse der Kurzfristprojektion im Rahmen der Herbstprognose vom 11. Oktober 2017.

1) Werte in den Projektionsjahren auf viertel Prozent des BIP gerundet.
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Tabelle 4a:  Entwicklung der Staatsfinanzen

ESVG-
Code

2017 2018 2019 2020 2021

– in % des BIP–

Finanzierungssalden (B.9) der staatlichen Ebenen1)

1. Staat S.13 ¾ ½ ½ ¾ ¾

2. Bund S.1311   0 0

3. Länder S.1312   ¼ ¼

4. Gemeinden S.1313   ¼ ¼

5. Sozialversicherung S.1314 ¼ 0

Staat insgesamt (S.13)

6. geleistete Vermögenseinkommen D.41 1 ¼ 1 1 1 1

7. Primärsaldo2) 2 1 ¾ 1 ½ 1 ¾ 1 ¾

8. Einmalmaßnahmen und sonstige temporäre  
    Effekte3) - ¼ 0 0 0 0

9. Veränderung des realen BIP (in % ggü. Vj.) 2,0 1,9 1,7 1,3 1,3

10. Potentialwachstum (in % ggü. Vj.) 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5

Wachstumsbeiträge (%-Punkte):

-Arbeit 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3

-Kapital 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

-Totale Faktorproduktivität 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

- in % des Produktionspotentials -

11. Produktionslücke 0,3 0,7 0,7 0,4 0,2

12. Konjunktureller Finanzierungssaldo ¼ ¼ ½ ¼ 0

13. Konjunkturbereinigter Finanzierungssaldo (1-12) ¾ ¼ ¼ ½ ¾

14. Konjunkturbereinigter Primärsaldo (13+6) 1 ¾ 1 ¼ 1 ¼ 1 ½ 1 ¾

15. Struktureller Finanzierungssaldo (13-8) ¾ ¼ ¼ ½ ¾

1) TR - TE = B.9.
2) Der Primärsaldo wird berechnet als (B.9, Position 1) plus D.41 (Position 6).   
3) Ein positives Vorzeichen zeigt defizitreduzierende Einmaleffekte an.

Werte in den Projektionsjahren auf viertel Prozent des BIP gerundet.
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Tabelle 4b:  Entwicklung des Schuldenstands des Staats  
   („Maastricht“-Schuldenstand)

ESVG-
Code

2017 2018 2019 2020 2021

– in % des BIP–

1. Schuldenstand 65 1/4 63 1/4 60 ½ 58 ½ 55 ½

2. Veränderung des Schuldenstands -2 3/4 -2    

Beiträge zur Veränderung des Maastricht-Schuldenstands

3. Primärsaldo 2    1 3/4

4. Geleistete Vermögenseinkommen D.41 1 1/4 1    

5. Sonstige Anpassungen  1/4  3/4 ½ 3/4  3/4

nachrichtl. 
Impliziter Zinssatz auf Schulden1) 1 3/4 1 3/4

1) Approximiert als Verhältnis der geleisteten Vermögenseinkommen zum Schuldenstand des vorangegangenen Jahres.

Werte in den Projektionsjahren auf viertel Prozent des BIP gerundet.
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Tabelle 5:  Gesamtstaatliche Ausgaben- und Einnahmenprojektion bei unveränderter   
   Politik*

Staat (S.13) ESVG-
Code

2017 2018

– in % des BIP–

1. Gesamte Einnahmen bei unveränderter Politik TR 45    45    

davon:

1.1. Produktions- und Importabgaben D.2 10 ½ 10 ½

1.2. Einkommen- und Vermögensteuern D.5 12 3/4 13    

1.3. Vermögenswirksame Steuern D.91 0    0    

1.4. Sozialbeiträge D.61 16 3/4 16 3/4

1.5. Vermögenseinkommen D.4  ½  ½

1.6. Sonstige Einnahmen 4 1/4 4    

nachrichtl.:  
Abgabenbelastung
(D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)1) 40 1/4 40 1/4

2. Gesamte Ausgaben bei unveränderter Politik TE2) 44 1/4 44 1/4

davon:

2.1. Arbeitnehmerentgelt D.1 7 ½ 7 ½

2.2. Vorleistungen P.2 4 3/4 4 3/4

2.3. Sozialleistungen D.625) 
D.632

24 1/4 24 1/4

davon:  
Leistungen bei Arbeitslosigkeit3) 1 ½ 1 1/4

2.4. Zinsausgaben D.41 1 1/4 1    

2.5. Subventionen D.3  3/4 1    

2.6. Bruttoanlageinvestitionen P.51 2 1/4 2 1/4

2.7. Vermögenstransfers D.91 1 1/4 1 1/4

2.8. Sonstige Ausgaben4) 2 1/4 2 ½

* Bei Annahme einer unveränderten Politik sind vor Berücksichtigung der Auswirkungen von Maßnahmen des Haushaltsplans für 
das Folgejahr die Einnahmen- und Ausgabentrends zu extrapolieren.

1) Einschließlich Einzug durch die EU und Anpassungen für nicht eingezogene Steuern und Sozialbeiträge (D.995), sofern angezeigt. 
2) TR - TE = B.9.
3) Einschließlich Geldleistungen (D.621 und D.624) sowie Sachleistungen (D.631, nach ESVG 2010: D.632) bei Arbeitslosigkeit.  
4) D.29pay + D.4pay (ohne D.41pay) + D.5pay + D.7pay +P.52+P.53+K.2+D.8.   
5) ESVG 2010: D.632pay.

Werte in den Projektionsjahren auf viertel Prozent des BIP gerundet.
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Tabelle 6a:  Gesamtstaatliche Ausgaben- und Einnahmenziele

Staat (S.13) ESVG-
Code

2017 2018

– in % des BIP–

1. Gesamte Einnahmen TR 45    45    

davon:

1.1. Produktions- und Importabgaben D.2 10 ½ 10 ½

1.2. Einkommen- und Vermögensteuern D.5 12 ¾ 13    

1.3. Vermögenswirksame Steuern D.91 0    0    

1.4. Sozialbeiträge D.61 16 ¾ 16 ¾

1.5. Vermögenseinkommen D.4  ½  ½

1.6. Sonstige Einnahmen1) 4 ¼ 4    

nachrichtl.:  
Abgabenbelastung 
(D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)2) 40 ¼ 40 ¼

2. Gesamte Ausgaben TE3) 44 ¼ 44 ¼

davon:

2.1. Arbeitnehmerentgelt D.1 7 ½ 7 ½

2.2. Vorleistungen P.2 4 ¾ 4 ¾

2.3. Sozialleistungen D.62 
D.632 24 ¼ 24 ¼

davon:  
Leistungen bei Arbeitslosigkeit4) 1 ½ 1 ¼

2.4. Zinsausgaben D.41 1 ¼ 1    

2.5. Subventionen D.3  ¾ 1    

2.6. Bruttoanlageinvestitionen P.51 2 ¼ 2 ¼

2.7. Vermögenstransfers D.91 1 ¼ 1 ¼

2.8. Sonstige5) 2 ¼ 2 ½

1) P.11+P.12+P.131+D.39rec+D.7rec+D.9rec (ohne D.91rec).
2) Einschließlich Einzug durch die EU und Anpassungen für nicht eingezogene Steuern und Sozialbeiträge (D.995), sofern angezeigt.
3) TR - TE = B.9.
4) Enthält D.62 und D.632.
5) D.29pay + D.4pay (ohne D.41pay) + D.5pay + D.7pay + P.52 +P.53 + K.2 + D.8.   

Werte in den Projektionsjahren auf viertel Prozent des BIP gerundet.
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Tabelle 6b:  Bereinigungspositionen zur Bestimmung der Ausgabenreferenzgröße

2016 2016 2017 2018

Mrd. Euro – in % des BIP –

1. Ausgaben für Unionsprogramme, die vollständig durch  
Einnahmen aus Fonds der Union ausgeglichen werden 5,0 0,2  ¼     ¼

2. Konjunkturbedingte Ausgaben für Arbeitslosenunter- 
stützung -1,6 -0,1 - ¼ - ¼

3. Effekt diskretionärer einnahmeseitiger Maßnahmen -1,2 0,0 0    0 

4. Regelgebundene Einnahmeänderungen -0,2 0,0 0    0    

Werte in den Projektionsjahren auf viertel Prozent des BIP gerundet.
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Tabelle 7:  Diskretionäre Maßnahmen auf Ebene des Gesamtstaats und des Bundes

Maßnahme Detaillierte  
Beschreibung

ESVG-
Code

Rech-
nungs-

grundlage

Inkrafttreten 
des Gesetzes

Auswirkungen auf den Haushalt

2017 2018 2019 2020 2021

– in % des BIP–

Entwicklungs- 
zusammenarbeit

Aufstockung humanitäre 
Hilfsmaßnahmen im 
Ausland und Unterstüt-
zung friedenserhaltender 
Maßnahmen/Krisenprä-
vention und Haushalt

D.74
Kassen-

rechnung

Gesetzentwurf 
unterliegt der 
Diskontinuität

0    0    0    0    0    

Innere Sicherheit Aufstockung der Mittel D.1/P.2 Kassen-
rechnung

Gesetzentwurf 
unterliegt der 
Diskontinuität

0    0    0    0    0    

Digitale Infrastruktur
Aufstockung der Mittel 
für Förderung der  
Mikroelektronik 

D.3/ 
D.92

Kassen-
rechnung

Gesetzentwurf 
unterliegt der 
Diskontinuität

0    0    0    0    0    

Äußere Sicherheit Aufstockung  
Verteigungshaushalt

P.2/D.92 Kassen-
rechnung

Gesetzentwurf 
unterliegt der 
Diskontinuität

0    0    0    0    0    

Werte in den Projektionsjahren auf viertel Prozent des BIP gerundet.
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Tabelle 8:  Abweichungen vom aktuellen Stabilitätsprogramm vom April 2017

ESVG-
Code 2016 2017 2018

Finanzierungssaldo (in % des BIP) B.9

Stabilitätsprogramm - April 2017 0,8  ½  ¼

Übersicht über die Haushaltsplanung - Oktober 2017 0,8  ¾  ½

Differenz 0,1  ½  ½

Finanzierungssaldo bei unveränderter Politik (in % des BIP)

Stabilitätsprogramm - April 2017 0,8  ½  ¼

Übersicht über die Haushaltsplanung - Oktober 2017  -  ¾  ¾

Differenz  -  ½  ½

Werte in den Projektionsjahren auf viertel Prozent des BIP gerundet.
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Nationale Kernziele für 2020 Liste der Maßnahmen* Beschreibung der direkten  
Zielrelevanz

Erwerbstätigenquote für 
20 - 64-Jährige: 77 Prozent**

Erwerbstätigenquote für Ältere 
zwischen 55 und 64 Jahren:  
60 Prozent**

Erwerbstätigenquote für 
Frauen: 73 Prozent**

Keine wesentlichen Änderungen  
gegenüber NRP 2017.

FuE-Ausgaben:  
3 Prozent des BIP, davon zwei 
Drittel durch den privaten und 
ein Drittel durch den öffentli-
chen Sektor

Am 16 Juni 2016 haben die Regierungschefs 
von Bund und Ländern der Verwaltungsver-
einbarung zwischen Bund und Ländern zur 
Förderung des forschungsorientierten Ideen-, 
Wissens- und Technologietransfers an deut-
schen Hochschulen – „Innovative Hochschule“ 
zugestimmt. 
 
Bund und Länder stellen für die Förderinitiati-
ve „Innovative Hochschule“ – vorbehaltlich der 
Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden 
Körperschaften – ab 2018 bis zu 550 Mio. Euro 
in zehn Jahren im Rahmen von zwei Aus-
wahlrunden zur Verfügung. Die Fördermittel 
werden im Verhältnis 90:10 vom Bund und 
vom jeweiligen Sitzland der zur Förderung 
ausgewählten Hochschulen getragen. 

Am 16. Juni 2016 haben die Regierungschefs 
von Bund und Ländern der Verwaltungsver-
einbarung zwischen Bund und Ländern gem. 
Art. 91 b des Grundgesetzes zur Förderung 
von Spitzenforschung an Universitäten 
(Exzellenzstrategie) als Nachfolgeprogramm 
der Exzellenzinitiative zugestimmt. Sie umfasst 
die Förderlinien Exzellenzcluster und Exzel-
lenzuniversitäten. Bund und Länder stellen, 
vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch 
die gesetzgebenden Körperschaften, für das 
Gesamtprogramm ab 2018 jährlich insgesamt 
533 Mio. Euro zur Verfügung. Die Mittel für die 
Förderung werden vom Bund und vom jeweili-
gen Sitzland im Verhältnis 75:25 bereitgestellt.

Mit der Förderinitiative wird der strate-
gische Auf- und Ausbau der Kooperation 
von Hochschulen mit der Wirtschaft und 
anderen gesellschaftlichen Akteuren 
in Verbünden, Netzwerken und in 
innovativen Formen angestrebt. Die 
Förderinitiative soll die Verankerung der 
Hochschulen in ihrer Region stärken und 
den wechselseitigen Transfer von Wissen 
und Ideen zwischen Hochschulen, 
Gesellschaft und Wirtschaft beschleu-
nigen, damit daraus technologische 
und gesellschaftliche Innovationen 
entstehen können.

Ziel der Exzellenzstrategie ist es, die 
Förderung wissenschaftlicher Spitzen- 
leistungen, Profilbildungen und  
Kooperationen im Wissenschaftssystem 
fortzusetzen und weiterzuentwickeln. 
Mit dieser auf Dauer angelegten 
Förderung erhält die Spitzenforschung 
an den Universitäten im internationalen 
Wettbewerb eine längerfristige Perspek-
tive.

Tabelle 10:  Ziele der EU-Strategie für Wachstum und Beschäftigung

* Das NRP 2017, das im April 2017 an die Europäische Kommission übermittelt wurde, enthält eine umfassende Darstellung zum Stand 
der Umsetzung der EU 2020-Strategie in Deutschland, u.a. auch eine umfassende Maßnahmentabelle (einschließlich Beschreibung und er-
warteter Wirkung sowie Status und Zeitplan), S. 61 ff. Die Darstellung hier beschränkt sich deshalb auf neue (Planung, Beschluss, Inkraft-
treten) und insbesondere haushaltsrelevante Maßnahmen, die 2018 und in den Folgejahren wirksam sind.
** Ziel bereits erfüllt.
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Nationale Kernziele für 2020 Liste der Maßnahmen* Beschreibung der direkten  
Zielrelevanz

Treibhausgasemissionen bis 
2020 um mindestens 40 Prozent 
ggü. 1990 verringern, bis 2050 
um 80 bis 95 Prozent

Anteil der erneuerbaren Energi-
en bis 2020 auf 18 Prozent des 
gesamten Bruttoendenergiever-
brauchs, bis 2050 auf 60 Prozent 
und im Strombereich auf 
mindestens 80 Prozent steigern

Nationale Energieeffizienzziele 
nach dem Energiekonzept 
der Bundesregierung vom 
28.09.2010: Primärenergiever-
brauch bis 2020 um 20 Prozent, 
bis 2050 um 50 Prozent ggü. 
2008 senken

Die Förderbekanntmachung „Modellvorhaben 
Wärmenetzsysteme 4.0“ ist am 1. Juli 2017 in 
Kraft getreten mit einer Befristung bis zum 
31. Dezember 2020. Hiermit wird erstmals 
eine systemische Förderung im Bereich der 
Wärmeinfrastruktur eingeführt, mit der nicht 
nur Einzeltechnologien und -komponenten, 
sondern auch niedrig temperierte Wärmenetze 
der 4. Generation als Gesamtsysteme gefördert 
werden. Mit der Förderbekanntmachung 
werden die Planung und der Neubau sowie 
die Transformation von Bestandsnetzen zu 
hochinnovativen multivalenten Wärmenetz-
systemen der vierten Generation gefördert, 
wenn diese weitere Anforderungen erfüllen, 
die eine hocheffiziente und umweltschonende 
Bereitstellung von Wärme und Kälte sicher-
stellen.

Ziel ist es, größere Modellvorhaben 
anzureizen, die eine Brücke zwischen der 
Energieforschung und der Praxis bilden 
um eine breitere Markteinführung von 
Wärmenetzsystemen 4.0 vorzubereiten. 
Hiermit soll klimafreundliche Wärme 
mit hohen Anteilen erneuerbarer Ener- 
gien und Abwärme perspektivisch eben-
so kostengünstig bereitgestellt werden 
wie im Rahmen einer konventionellen 
Erzeugung auf Basis fossiler Energien. 
Geförderte Vorhaben sollen einen 
Beitrag zur Erreichung der energiepoliti-
schen Ziele der Bundesregierung leisten, 
indem sie sowohl zur Steigerung des An-
teils erneuerbarer Energien im Wärme- 
und Kältesektor, als auch zur Erhöhung 
der Energieeffizienz beitragen.

Mit dem im August 2016 gestarteten För-
derprogramm „Energieeffizient Bauen und 
Sanieren – Zuschuss Brennstoffzelle“ wird der 
Einbau von stationären Brennstoffzellenhei-
zungen in Sanierungs- und Neubauvorhaben 
finanziell unterstützt. Ziel ist es, die Markt-
einführung von Brennstoffzellenheizung zu 
fördern. Das Programm wurde im Juli 2017 
auf Nichtwohngebäude erweitert und für 
weitere Antragsteller (u.a. KMU, Contractoren, 
gemeinnützige Organisationsformen, kommu-
nale Gebietskörperschaften) geöffnet. Das För-
derprogramm wird aus dem „Anreizprogramm 
Energieeffizienz“ des Bundes finanziert.

Bei der Brennstoffzellenheizung 
handelt es sich um eine innovative und 
hocheffiziente Technologie. Brennstoff-
zellenheizungen kombinieren die Strom- 
und Wärmeerzeugung (Kraft-Wärme-
Kopplung). Der eingesetzte Brennstoff, 
in der Regel Erd- oder Biogas, wird 
elektrochemisch in Strom umgewandelt. 
Die Wärme, die dabei entsteht, wird zum 
Heizen und gleichzeitig zur Warmwas-
serbereitung genutzt. Verglichen mit 
Öl- oder Gas-Heizsystemen oder mit 
konventionellen KWK-Anlagen weisen 
Brennstoffzellensysteme einen höheren 
Wirkungsgrad auf und haben einen 
geringeren CO2-Ausstoß.

Das am 25. Juli 2017 in Kraft getretene 
Mieterstromgesetz führt eine neue Förderung 
für Mieterstrommodelle in Gestalt eines 
Mieterstromzuschlags ein. Dadurch werden 
Mieterinnen und Mieter stärker an der 
Energiewende beteiligt. Zudem werden neue 
Impulse für den Ausbau der Stromerzeugung 
durch Solaranlagen geschaffen.

Mieterstrom ist Strom, der in Solaranla-
gen auf dem Dach eines Wohngebäudes 
erzeugt und an Letztverbraucher 
(insbesondere Mieter) in diesem Gebäu-
de oder in Wohngebäuden und Neben-
anlagen im unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang ohne Netzdurchleitung 
geliefert wird. Durch die neue Förderung 
soll die bislang bestehende Wirtschaft-
lichkeitslücke bei Mieterstrommodellen 
geschlossen werden. Das setzt Anreize 
zur Umsetzung von Mieterstrommo-
dellen und damit zu einem Ausbau der 
umweltverträglichen Stromerzeugung 
durch Solaranlagen.

Tabelle 10:  Fortsetzung
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Auf Grundlage des Anfang 2017 in Kraft getre-
tenen Änderungsgesetzes zum Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) ist im Sommer 2017 
die KWK-Ausschreibungs-Verordnung in Kraft 
getreten, die die zukünftige Ausschreibung 
der Förderung für ein breites Segment von 
KWK-Anlagen regelt. Erster Ausschreibungs-
termin ist der 01.12.2017. Die mit den Aus-
schreibungen verbundene Mengensteuerung 
sichert einen weiteren Zubau effizienter und 
klimaschonender KWK-Anlagen.

Anteil der 30 bis 34-Jährigen mit 
einem tertiären oder gleichwer-
tigen Abschluss auf 42 Prozent 
erhöhen**

Die vollen Auswirkungen der Novelle des 
BAföG insbesondere der deutlichen Anhebung 
der Bedarfssätze und Einkommensfreibeträge 
mit Wirkung zum Schuljahresbeginn 2016 und 
zum Beginn des Wintersemesters 2016/2017 
werden erst im laufenden Haushaltsjahr einset-
zen und sich im Haushaltsjahr 2018 fortsetzen. 

Anzahl der Langzeiterwerbslo-
sen bis 2020 um 20 Prozent ggü. 
2008 verringern**

Konzept zum Abbau der Langzeitarbeitslo-
sigkeit „Chancen eröffnen – soziale Teilhabe 
sichern“. Das Konzept enthält ein breit 
angelegtes Maßnahmenpaket mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten, Zielgruppen und 
Vorgehensweisen.

• Intensivierung der Betreuung von Lang-
zeitarbeitslosen in den Jobcentern durch 
die Netzwerke für Aktivierung, Beratung 
und Chancen (Netzwerke ABC) im Regelge-
schäft,

• ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung 
langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter 
nach dem SGB II auf dem allgemeinen  
Arbeitsmarkt,

• Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am  
Arbeitsmarkt“,

• Schnittstellen SGB II zur Gesundheits-
förderung und Rehabilitation.

Mit dem Gesamtkonzept werden die 
zentralen Herausforderungen bei der 
Integration von Langzeitarbeitslosen an-
gegangen: Intensivierung der Betreuung 
in den Jobcentern, Zusammenführung 
der notwendigen Förderleistungen, 
Gewinnung von Arbeitgebern für die 
Beschäftigung von Langzeitarbeits-
losen, nachhaltige Stabilisierung 
dieser Beschäftigungsverhältnisse und 
Eröffnung von Teilhabeoptionen für sehr 
marktferne Langzeitarbeitslose.

Mit dem ESF-Programm sollen insge-
samt rund 23.000 Leistungsberechtigte 
erreicht werden. Das Bundesprogramm 
„Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ wur-
de Anfang 2017 aufgestockt, es sollen 
bis zum Ende der Laufzeit 2018 nun 
rund 20.000 Plätze gefördert werden.

Tabelle 10:  Fortsetzung
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Schätzmethode Relevante Phase des  
Haushaltsverfahrens

Relevante Merkmale der  
verwendeten Modelle/Techniken Annahmen

Makroprojektion Jeweils vor der  
Schätzung des  
Steueraufkommens

Iterativ-analytischer Ansatz: hierfür 
werden im Kreislauf der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen ver-
schiedene Partialmodelle eingesetzt.  
Die Potentialschätzung erfolgt auf 
Grundlage der von der Arbeitsgruppe 
„Produktionslücken“ des Wirtschafts-
politischen Ausschusses (WPA) der  
Europäischen Union entwickelten und 
empfohlenen Modelle.

Es werden technische  
Annahmen gesetzt  
(für Öl- und Rohstoffpreise, 
Wechselkurse sowie Zinsen)

Steuerschätzung Basis für Haushalts-
aufstellung

Projektion auf der Basis gesamtwirt-
schaftlicher Eckwerte sowie Zeitreihen-
fortschreibung

Eckwerte zur gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, 
Berechnungen zu finanziel-
len Auswirkungen von  
Steuerrechtsänderungen

Finanzielle  
Auswirkungen 
von Steuerrechts-
änderungen

Basis für Haushalts-
aufstellung und für 
Steuerschätzung

Mikrosimulationsmodelle auf Basis der 
Ergebnisse von Steuerstatistiken;  
Berechnungen auf Grundlage makro-
ökonomischer Annahmen

Eckwerte zur gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung

Tabelle 11:  Methodische Aspekte



Impressum

Herausgeber
Bundesministerium der Finanzen
Referat für Öffentlichkeitsarbeit
Wilhelmstr. 97, 10117 Berlin

Stand
Oktober 2017

Bildnachweis
BMF/Ilja C. Hendel

Redaktion
Referat I A 4

Publikationsbestellung
Publikationsversand  
der Bundesregierung
Postfach 48 10 09
18132 Rostock

Servicetelefon: 03018 272 2721
Servicefax: 03018 10 272 2721
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Weitere Informationen im Internet unter
www.bundesfinanzministerium.de

Diese Broschüre ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der  
Bundesregierung. Sie wird kostenlos abgegeben und 
ist nicht zum Verkauf bestimmt.






